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RS OGH 1979/1/16 5Ob30/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1979

Norm

GBG §14 Abs2

GBG §26

Rechtssatz

Verbücherung wegen unlösbaren Widerspruchs unzulässig, wenn in der Pfandbestellungsurkunde die Liegenschaft

"für Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung" verpfändet wird, die Aufsandungserklärung jedoch von

Forderungen aus der üübernommenen Geschäftsführung spricht.
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